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NIEDERSÄSCHSISCHES FINANZGERICHT

URTEIL

vom

26. August 1999

Az.: XIV 34/96

Stichwort:

Aufwendungen zur Beseitigung von asbestverseuchten Dachplatten als außergewöhnliche Belastung.

Niedersächsisches Finanzgericht



XIV. Senat

Az.: XIV 34/96

____________________________

I M  N A M E N  D E S  V O L K E S

Urteil

In dem Rechtsstreit

                        ,               ,          ,

‑ Kläger ‑

Prozessbevollmächtigter:                                   

gegen Finanzamt       

‑ Beklagter –

wegen
Einkommensteuer 1993

hat der XIV. Senat des Niedersächsischen Finanzgerichts nach mündlicher Ver​handlung in der Sitzung vom 26. August 1999, an der mitgewirkt haben:

1. Vorsitzender Richter
am Finanzgericht

        

2. Richter am Finanzgericht
        

3. Richterin am Finanzgericht
              

4. ehrenamtlicher Richter

                             

5. ehrenamtlicher Richter

                   

für Recht erkannt:

Unter Abänderung des Einkommensteuerbescheids 1993 wird die Ein​kommensteuer auf 23.900,00.DM herabgesetzt.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens tragen zu 38 v. H. die Kläger und zu 62 v. H der Beklagte.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Dem Beklagten wird nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des Kostenerstattungsanspruchs ab​zuwenden, wenn nicht die Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.


Rechtsmittelbelehrung

Die Revision ist nicht zugelassen worden. Hiergegen kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Niedersächsischen Finanzgericht in Hannover Be​schwerde eingelegt werden. Auf Abs. 4 der Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen. In der Beschwerdeschrift muß die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dar​gelegt, die Entscheidung des Bundesfinanzhofs, von der das Urteil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.

Wird die Revision zugelassen, ist sie innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zulassungsbeschlusses schriftlich beim Niedersächsischen Finanzgericht einzulegen und spätestens innerhalb eines weiteren Monats zu begründen. Die Revision muß das angefochtene Urteil angeben. Sie oder die Revisionsbegründung muß einen be​stimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den Mangel ergeben. Die Frist für die Revisionsbegründung kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag durch den Vorsitzenden des zuständigen Senats des Bundesfinanzhofs verlängert werden.

Ohne Zulassung kann unter den Voraussetzungen des § 116 Abs. 1 Finanzgerichts​ordnung – FGO – (wesentliche Mängel des Verfahrens) innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Niedersächsischen Finanzgericht in Hannover schriftlich Revision eingelegt werden. Sie ist spätestens innerhalb eines weiteren Monats zu begründen.

Vor dem Bundesfinanzhof muß sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer als Bevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einlegung der Revision und der Beschwerde. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte, welche die Befähigung  zum Richteramt besitzen, vertreten lassen.

Im übrigen wird auf §§ 115 bis 121 FGO und Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Entlastung des Bundesfinanzhofs verwiesen.


Anschrift des Finanzgerichts:

Hausadresse:
Niedersächsisches Finanzgericht


Hermann-Guthe-Straße 3


30519 Hannover

Telefax:
(0511) 84 08-499

T a t b e s t a n d :

Die miteinander verheirateten Kläger werden vom beklagten Finanzamt (FA) zur Ein​kommensteuer zusammen veranlagt. Sie sind Eigentümer eines selbstgenutzten Wohnhauses, das vor 19 Jahren mit Asbestzementplatten eingedeckt wurde. Das Dach ist an der Stelle, an der sich auch die Terrasse befindet, einseitig bis auf ca. 1 m Höhe heruntergezogen. In 1992 fanden die Kläger z. T. Stellen in den Platten, an denen  - bedingt durch Auswaschungen - vermehrt Asbestfasern freigelegt worden waren. Es bestand die Gefahr, dass die in Kopfhöhe schwebenden Asbestfasern eingeatmet werden konnten. Da die Kläger gesundheitliche Schäden befürchteten, begannen sie im Streitjahr mit der Sanierung der asbesthaltigen Dachplatten. Hierzu ließen sie die gesamte Dachfläche von einem hierfür spezialisierten Dach​deckerunternehmen vorsichtig von Hand und unter Atemschutz entfernen. An​schließend wurden die Reste mit Spezialstaubsaugern abgesogen, die alten Asbestzementplatten staubdicht in Kisten verpackt und sodann als Sondermüll entsorgt. Während dieser Arbeiten trugen die Dachdecker Spezialanzüge, die zu jeder Pause erneuert und ebenfalls entsorgt werden mussten. Insoweit verweist der Senat auf die von den Klägern vorgelegten Fotos (Bl. 36 – 38 FG-Akte). In ihrer Steuererklärung für das Streitjahr machten die Kläger die hierfür aufgewendeten Kosten in Höhe von 51.669,87 DM abzüglich der zumutbaren Eigenbelastung von 6.150,16 DM = 45.519,71 DM als außergewöhnliche Belastung gemäß § 33 EStG geltend. Der Ein​spruch blieb erfolglos. 

Gegen den ablehnenden Einspruchsbescheid richtet sich die vorliegende Klage, mit der die Kläger ihr bisheriges Begehren weiter verfolgen. Sie tragen vor, die vom FA im Einspruchsverfahren geforderten Messungen von amtlich zuständigen Stellen wie z. B. dem TÜV seien bei ihnen technisch nicht durchführbar gewesen. Hinzuge​zogene Experten hätten ihnen mitgeteilt, dass Messungen der Asbestemissionen für Dächer im Freien infolge der Umweltbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Umge​bungstemperatur, Feuchtigkeit des Daches, Windrichtung und Windstärke) wenig aussagekräftig und nicht üblich seien. Es habe statt dessen eine Begutachtung von zwei autorisierten Fachhandwerksfirmen stattgefunden. Die Firma E      GmbH, die als Entsorger für asbesthaltige Stoffe anerkannt sei, sei schließlich ausgewählt worden. Wegen der besonderen Sachkunde 

der Firma verweisen die Kläger auf entsprechende Teilnahmebescheinigungen der Bau-Berufsgenossenschaft Hannover, wonach Mitarbeiter der Firma E      an einem Lehrgang für Aufsichtsführende zur Erlangung der Sachkunde beim Umgang mit Asbestzementprodukten erfolgreich teilgenommen haben. Insoweit wird auf Blatt 18, 19 der FG-Akte verwiesen. 

Im Klageverfahren haben die Kläger eine Bescheinigung der Firma E      vorgelegt, in der bestätigt wird, dass die Dachplatten an diversen Stellen größere und kleinere Beschädigungen der äußeren harten Deckschicht aufwiesen und an diesen Stellen die Asbestfasern an die Oberfläche getreten seien. Je nach fortschreitender Auswa​schung des verbindenden Zements hätten die Fasern mehr oder weniger frei ge​legen und seien mit dem Wind davon geweht worden. Aufgrund der von dem Material ausgehenden Gesundheitsgefährdung sei den Klägern zu einer Gesamtsanierung ihres Daches geraten worden. Insoweit verweist der Senat auf die Bescheinigung, Blatt 17 FG-Akte. 

Die Kläger sind der Auffassung, dass die von Asbest ausgehende Gefahr für die Gesundheit des Menschen und seiner Umwelt bereits hinreichend geklärt sei, so dass ein entsprechendes Gutachten der zuständigen amtlichen technischen Stelle nicht erforderlich sei. Die Vollsanierung des Daches sei nur deshalb in Angriff genommen worden, weil es mit dem asbesthaltigen Material gedeckt gewesen sei. Bei Verwendung eines anderen Dachbaumateriales wäre eine Erneuerung nach 19 Jahren noch nicht in Betracht gekommen. Eine Teilsanierung des Daches sei von den Fachleuten ausgeschlossen worden, so dass ihnen keine andere Alternative als die Komplettsanierung geblieben sei. Auch die Höhe der aufgewendeten Kosten sei eher ein Indiz für eine außergewöhnliche Belastung, als für Aufwendungen, die über den angemessenen Rahmen hinausgingen. Es handele sich hier um eine reine gesund​heitliche Schutzmaßnahme für die Kläger sowie ihrer unmittelbaren Nachbarn und nicht um eine notwendige größere Instand​haltung. 

Die Kläger beantragen,

die Aufwendungen für die Dachsanierung in Höhe von 45.519,71 DM als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen und die Einkommensteuer entsprechend herabzusetzen. 

Das FA beantragt,

die Klage abzuweisen.

Es ist der Auffassung, dass die von den Klägern geltend gemachten Aufwendungen nur unter der Voraussetzung als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig seien, dass Gesundheitsschäden bereits eingetreten oder konkret zu befürchten gewesen seien und das Vorliegen dieser Voraussetzungen durch ein ärztliches Attest nach​gewiesen werde. Da dies nicht geschehen sei und im übrigen die Kosten für eine totale Neueindeckung auch als über den angemessenen Rahmen hinausgehend anzusehen seien, könnten die Aufwendungen steuerlich nicht abgezogen werden,

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist teilweise begründet.

Die Aufwendungen der Kläger für die Dachsanierung ihres Hauses sind dem Grunde nach als außergewöhnliche Belastung i.S.v. § 33 Einkommensteuergesetz (EStG)  abzugsfähig. Die Kläger müssen sich jedoch im Wege des Vorteilsausgleichs die durch die Neueindeckung des Daches entstandene Werterhöhung anrechnen lassen.

1. Nach § 33 Abs. 1 EStG liegen außergewöhnliche Belastungen vor, wenn dem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der über​wiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen erwachsen. Zwangsläufig er​wachsen Aufwendungen, wenn sich der Steuerpflichtige ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann (§ 33 a Abs. 2 Satz 1 EStG). 

a) Nach bisheriger Rechtsprechung des BFH konnten Aufwendungen dann nicht als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden, wenn der Steuerpflichtige für die Aufwendungen einen Gegenwert oder nicht nur vorübergehende Vorteile erlangte, insbesondere wenn Teile des Ein​kommens für die Anschaffung von Gegenständen verwendet wurden, die von länger dauerndem Wert und Nutzen waren und die eine gewisse Marktgängigkeit besaßen (vgl. BFH-Urteil vom 04.03.1983 VI R 189/79, BStBl II 1983, 378). In jüngster Zeit ist der BFH allerdings von der An​wendung des Gegenwertgedankens insbesondere in den Fällen abge​rückt, in denen durch Schadensbeseitigung an einem selbstgenutzten Einfamilienhaus ein verlorener Aufwand entstanden ist (vgl. BFH-Urteil vom 06.05.1994 III R 27/92, BStBl II 1995, 104). Der Senat ist der Auffassung, dass diese Grundsätze auch auf den vorliegenden Fall übertragbar sind, in dem es um die Beseitigung eines Schadens geht, der den Klägern durch eine asbestkontaminierte Dacheindeckung entstanden ist. In​soweit dienten die Aufwendungen auch dem Ausgleich eines durch den Schaden eingetretenen endgültigen Verlustes.

b) Die Berücksichtigung der streitigen Aufwendungen kann auch nicht mit der Begründung abgelehnt werden, es handele sich nicht um eine   E i n k o m m e n s belastung. Ein Teil des Schrifttums geht allerdings davon aus, dass Vorgänge, die ihrer Art nach eine Belastung des  V e r m ö g e n s  darstellen, als außergewöhnliche Belastung ausscheiden (Blümich/Oepen, EStG, § 33 Rdz. 80; Fitsch in Lade​mann/Söffing/Brokhoff, Kommentar zum EStG, § 33 Anm. 30). Auch der BFH ist dieser Rechtsauffassung lange gefolgt (Urteile vom 23.11.1967 IV R, BStBl II 1968, 259; vom 16.05.1975 VI R 163/73, BStBl II 1975, 538).

In neueren Entscheidungen hat es der BFH vermieden, die These von den notwendigen Einkommensbelastungen zu bestätigen (vgl. Urteile vom 14.11.1980 VI R 106/78, BStBl II 1981, 130; vom 23.10.1987 III R 219/83, BStBl II 1988, 332). In seinem Urteil III R 27/92 (a.a.O.) ist er nunmehr zu dem Ergebnis gelangt, dass sich die Unterscheidung zwischen Einkommens- und Vermögensbelastung im Rahmen des § 33 EStG mit dem Wortlaut und Zweck der Vorschrift nicht vereinbaren lässt. Er hat seine Rechtsprechungsänderung unter anderem damit begründet, dass es dem System des Einkommensteuerrechts grundsätzlich fremd sei, bei Aufwendungen danach zu unterscheiden, ob die Mittel aus dem Einkommen oder dem Vermögen stammen. Des weiteren führe der Ausschluss von Vermögensbelastungen auch zu einer Benachteiligung sozial schwächerer Steuerpflichtiger. Der BFH hält es allerdings für geboten, in Fällen mit Vermögensberührung dem gesetzlichen Merkmal der Zwangsläufigkeit und Außergewöhnlichkeit erhöhte Beachtung zu schenken.

c) Nach den im BFH-Urteil vom 06.05.1994 III R 27/92 (BStBl. II 1995, 104, 108) entwickelten Grundsätzen sind notwendige Aufwendungen zur Wiederherstellung der Bewohnbarkeit eines selbst genutzten Einfamilienhauses nach Eintritt eines außergewöhnlichen Schadensereignisses dann als außergewöhnliche Belastung absetzbar, wenn 

1. ein für den Steuerpflichtigen existentiell  wichtiger Bereich (z.B. das Wohnen) berührt ist, 

2. keine Anhaltspunkte für ein eigenes (ursächliches) Verschulden des Steuerpflichtigen gegeben sind,

3. realisierbare Ersatzansprüche gegen Dritte nicht vorhanden sind,

4. der schadhafte Vermögensgegenstand in Größe und Ausstattung nicht erheblich über das Notwendige und Übliche hinaus geht und

5. es für die Beseitigung des Schadens keine allgemein zugängliche und übliche Versicherungsmöglichkeit gibt.

Soweit notwendige Wiederherstellungsarbeiten zu Werterhöhungen führen, müsse sich der Steuerpflichtige die Wertverbesserungen  allerdings im Wege des Vorteilsausgleichs anrechnen lassen. Dem folgt der erkennende Senat.

aa) Im Streitfall sind sämtliche der vom BFH geforderten Voraussetzungen erfüllt. Die Dachsanierung betraf den Wohnbereich und damit einen für die Steuerpflichtigen existentiell wichtigen Bereich. Zwar waren die Innenräume im Streitfall nicht betroffen; der Senat hatte jedoch zu berücksichtigen, dass im vorliegenden Fall das Dach im Terrassenbereich bis auf ca. 1 m an den Boden reichte und sich im übrigen eine Loggia im Obergeschoss des Hauses befand. Bei einer derartigen Dachkonstruktion sind daher auch weite Teile des Außenbereichs dem unmittelbaren Wohnbereich zuzuordnen. Anhaltspunkte für ein eigenes Verschulden der Kläger sind in Anbetracht der Tatsache, dass im Zeitpunkt des Einbaus der Asbestzementplatten die von Asbest ausgehende Gesundheitsgefahr noch nicht bekannt war, nicht ersichtlich. Darüber hinaus waren weder realisierbare Ersatzansprüche gegen Dritte vorhanden noch gab es für die Beseitigung des Schadens eine allgemein zugängliche übliche Versicherungsmöglichkeit.

bb) Schließlich steht auch zur Überzeugung des Senats fest, dass der schadhafte Vermögensgegenstand in Größe und Ausstattung nicht erheblich über das Notwendige und Übliche hinausgeht. Der Kläger hat für den Senat glaubhaft darge​legt, dass es in Anbetracht der ganzflächigen Asbestverseuchung des Daches keine Möglichkeit gab, lediglich Teilbereiche des alten Dachs abzutragen und neu einzudecken. Sowohl die Größe des Daches als auch seine Form sind bei der Sanierungsmaßnahme nicht verändert worden. Zwar haben die Kläger neue Veluxfenster einbauen lassen; der Kläger hat dies jedoch in für den Senat nachvollziehbarer Weise damit erklärt, dass sich die Dachhöhe infolge der Verwendung von Dachziegeln verändert hatte und demgemäß die alten Eindeckrahmen und Fenster nicht mehr verwendbar waren.

Soweit die Kläger jedoch ihre Schornsteinköpfe im Rahmen der Sanierungsmaßnahme mit Silikon beschichtet haben, handelt es sich hierbei um eine zusätzliche, nicht notwendige Maßnahme, die nicht als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig ist (Kostenpunkt: 227,31 DM).

cc) Darüber hinaus hatte der Senat zu berücksichtigen, dass durch die Sanierungs​maßnahme insoweit eine Werterhöhung eingetreten ist, als die Kläger statt eines 19 Jahre alten Daches nunmehr über ein komplett neu eingedecktes Dach verfügen. Diese Wertverbesserung müssen sie sich im Wege des Vorteilsausgleichs anrechnen lassen (siehe BFH-Urteil III R 27/92 unter 3. b, a.a.O.). Im Rahmen der Berechnung des Vorteilsausgleichs ist für den Senat maßgebend, dass das alte Dach im Zeitpunkt der Sanierung bereits 19 Jahre alt war und demzufolge bereits einem entsprechenden Wertverzehr unterlegen hatte. In Ermangelung anderer Anhaltspunkte geht der Senat von einem jährlichen Wertverzehr in Anlehnung an den in § 7 Abs. 4 Nr. 2 a EStG festgelegten AfA-Satz von 2 % aus. Der den Klägern anzurechnende Vorteilsausgleich beträgt hiernach 19 x 2% der insgesamt von den Klä​gern getätigten Aufwendungen (zur Berechnung s. Bl. 12)

Andererseits hatte der Senat zu Gunsten der Kläger zu berücksichtigen, dass ihnen – bedingt durch die Verwendung des Asbestmaterials – höhere Kosten  entstanden sind, als ihnen bei der Erneuerung eines nicht schadstoffbelasteten Daches erwachsen wären. In Anbetracht der aufwendigen Abtragung sowie der anschließenden Entsorgung des kontaminierten Materials beziffert der Senat die hierauf beruhenden Mehrkosten im Wege einer griffweisen Schätzung auf 2/3 der den Klägern insgesamt insoweit entstandenen Kosten in Höhe von 11.059,49 DM (= 7.372,99 DM). Hierbei ist er davon ausgegangen, dass den Klägern bei der Ver​wendung von nicht asbesthaltigem Material Kosten von ca. 3.200 DM für das Abdecken und Entsorgen des Dachs entstanden wären (zur Berechnung im einzelnen s. Bl. 12).

d) Entgegen der Ansicht des FA weicht der Senat mit seiner Entscheidung nicht von der Verfügung der OFD Hannover vom 08.11.1996 (FR 1997, 192) ab. Hiernach sind Aufwendungen zur Vermeidung und Behebung gesundheitlicher Schäden durch As​bestmaterial als außergewöhnliche Belastung dem Grunde nach  gem. § 33 EStG berücksichtigungsfähig, wenn nachgewiesen ist, dass die Sanierung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen fachmännisch durchgeführt wurde und die ausgetauschten Gegenstände sachgemäß entsorgt wurden. Nach Ansicht der OFD bedarf es bei Aufwendungen für die Erneuerung eines Asbestdaches zwar keines ärztlichen Attestes, weil die Gesundheitsgefährdung durch Asbest allgemein bekannt sei. Auf das Gutachten einer technischen Stelle könne aber nicht verzichtet werden, weil nachgewiesen werden müsse, dass Asbestfasern in das Innere des Hauses ge​langt seien.

aa) Im Streitfall hatte der Senat zu berücksichtigen, dass die genannte OFD-Verfügung zum Zeitpunkt der von den Klägern durchgeführten Dachsanierung noch nicht existierte, sondern erst drei Jahre später erlassen wurde. Unter diesen Umständen kann nach Ansicht des Senats die vorherige Einholung eines Gutachtens von den Klägern nicht gefordert werden.

bb) Der BFH hat in Ausnahmefällen auch nachträglich erstellte Urkunden anerkannt. So hat er beispielsweise die Vorlage eines nachträglich erstellten amtsärztlichen Attests im Rahmen der Prüfung der Zwangsläufigkeit von krankheitsbedingten Aufwendungen anerkannt, wenn der BFH im Zeitpunkt der vom Steuerpflichtigen getätigten Aufwendungen über die Vorlage eines vor der Maßnahme erstellten amtsärztlichen Zeugnisses noch nicht entschieden hatte (BFH-Urteile vom 13.02.1987 III R 208/81, BStBl II 1987, 427; vom 09.08.1991 III R 54/90, BStBl II 1991, 920).

cc) Der Senat ist jedoch der Auffassung, dass die Einholung eines im Nachhinein erstellten Gutachtens zu einem Zeitpunkt, zu dem sämtliche Schäden beseitigt worden sind und seit den Sanierungsmaßnahmen sechs Jahre verstrichen sind, im zu entscheidenden Fall nicht gefordert werden kann. Er ist gleichwohl aufgrund der Anhörung des Klägers und der von ihm in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fotos von der Notwendigkeit und der fachmännischen Durchführung der Maßnahme überzeugt. Hierfür spricht zum einen die von dem ausführenden Dachdecker ausge​stellte Bescheinigung vom 06.06.1995 (vgl. Bl. 17 FG-Akte), aus der sich der gesundheitsgefährdende Austritt der teilweise freiliegenden Asbestfasern ergibt. Der Senat hatte keinen Anlass an der Glaubwürdigkeit der Bescheinigung zu zweifeln.

Gleiches gilt für die fachgerechte Durchführung der Arbeiten sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des kontaminierten Materials. Die besondere Sachkunde der Dachdeckerfirma auf diesem Gebiet ergibt sich unter anderem aus den dem Gericht vorliegenden Teilnahmebescheinigungen des Firmeninhabers sowie eines Mitarbeiters, in denen die Bauberufsgenossenschaft Hannover die Teilnahme und die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung eines Lehrgangs für Aufsichtsführende zur Erlangung der Sachkunde beim Umgang mit Asbestzementprodukten attestiert (vgl. Bl. 18, 19 FG-Akte). Der Senat hat sich darüber hinaus von dem durch Fotos dokumentierten Ablauf der Sanierungsarbeiten überzeugen können (vgl. Bl. 36-38 FG-Akte).

2. Die Steuer war wie folgt neu zu berechnen:


Gesamtaufwendungen für die Sanierung


    51.669,87 DM

./. nicht erforderliche Kosten für die Beschichtung


der Schornsteinköpfe



       227,31 DM

Summe




    51.442,56 DM.

Ermittlung des Vorteilsausgleichs (s. Bl. 10)
 51.442,56 DM

./. 2/3 der Entsorgungskosten von 11.059,49 DM
  7.372,99 DM

Zwischensumme

44.069,57 DM

./. 2% AfA = 881,39 DM x 19 Jahre =
16.746,41 DM.

./.




    16.746,41 DM

Summe




     34.696,15 DM

./. zumutbare Belastung gem. § 33 Abs. 3 EStG


      6.150,16 DM

steuerlich anzuerkennende außergewöhnliche Belastung

          28.546,00 DM

festzusetzende Einkommensteuer neu


      23.900,00DM

3.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 136 Abs. 1 FGO.

4. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10,    711 ZPO, 155 FGO.

gez.                               gez.                          gez.               

- 1 -

